
 
 

 

 

 
Bern, den 27. Mai 2015 
 
 
Adressat/in: 
die Kantonsregierungen 
 
 
Genehmigung eines Protokolls zur Änderung des Zinsbesteuerungsabkom-
mens zwischen der Schweiz und der EU: Eröffnung des Vernehmlassungsver-
fahrens 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 
 
Der Bundesrat hat am 27. Mai 2015 das EFD und das EDA beauftragt, bei den Kan-
tonen, den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der 
Gemeinden, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden 
der Wirtschaft und den interessierten Kreisen zur Genehmigung eines Protokolls zur 
Änderung des Zinsbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und der EU ein 
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Am 27. Mai 2015 haben die Schweiz und die EU in Brüssel ein Protokoll zur Ände-
rung des Zinsbesteuerungsabkommens unterzeichnet. Dieses ersetzt das geltende 
Zinsbesteuerungssystem durch den automatischen Informationsaustausch in Steuer-
sachen (AIA). Das revidierte Abkommen enthält grundsätzlich drei Elemente: 
 den reziproken AIA nach dem globalen Standard der OECD. Der AIA-Standard 

der OECD konnte ohne Abweichungen in das Abkommen aufgenommen werden. 
Dort wo der AIA-Standard der OECD dem umsetzenden Staat Wahlmöglichkeiten 
erteilt, sind diese auch im Abkommen enthalten. Dadurch ist sichergestellt, dass 
die Schweiz diese Wahlmöglichkeiten gegenüber allen Partnerstaaten gleich 
ausüben und somit den AIA-Standard der OECD gegenüber allen Partnerstaaten 
einheitlich umsetzen kann;  

 den Informationsaustausch auf Ersuchen gemäss geltendem OECD-
Standard (Art. 26 des OECD Musterabkommens); 

 eine Bestimmung betreffend die Quellensteuerbefreiung von grenzüberschrei-
tenden Zahlungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren zwischen 
verbundenen Unternehmen. Diese Bestimmung wurde unverändert aus dem 
bestehenden Zinsbesteuerungsabkommen übernommen und ist im Interesse des 
Schweizer Wirtschaftsstandortes. 

 
Das Änderungsprotokoll wird ergänzt durch eine gemeinsame Erklärung der Ver-
tragsparteien, dass ein Inkrafttreten des Änderungsprotokolls am 1. Januar 2017 an-
gestrebt wird, wobei das Inkrafttreten des Änderungsprotokolls unter dem Vorbehalt 
steht, dass die Genehmigungsprozesse in der Schweiz und in der EU bis dahin ab-
geschlossen sind. Das Änderungsprotokoll enthält zudem die nötigen Bestimmun-
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gen, um einen reibungslosen Übergang vom Zinsbesteuerungssystem zum AIA zu 
gewährleisten.  
 
Das Änderungsprotokoll entspricht dem vom Bundesrat am 8. Oktober 2014 verab-
schiedeten Verhandlungsmandat. Zudem konnte mit der Eröffnung von Gesprächen 
über die Wahrung und Verbesserung des Marktzutritts und der faktisch weitgehen-
den Verwirklichung der Vergangenheitsregularisierung ein gutes Verhandlungser-
gebnis erreicht werden. Das Änderungsprotokoll stellt im Rahmen der Strategie des 
Bundesrates für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz durch die Einhaltung interna-
tional geltender Standards ein zentrales Element dar.  
 
Die Vorlage und die Vernehmlassungsunterlagen können über die Internetadresse 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html bezogen werden.  
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 17. September 2015. 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-
Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden:  
 

Vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Frau Catherine Chammar-
tin (Tel 058 462 61 30) und Herr Ansgar Simon (Tel 058 465 47 45) zur Verfügung.  

Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
 
 
Eveline Widmer-Schlumpf    Didier Burkhalter 
 

 


